
  
Anwalt für Strafrecht: Schwere Brandstiftung

  

Für den Vorsatz zur schweren Brandstiftung muss der Beschuldigte zumindest billigend in Kauf
genommen haben, dass sich Flammen auf wesentliche Gebäudeteile ausbreiten. Das entzünden einer hoch
brennbaren Flüssigkeit in geschlossenen Räumlichkeiten legt entsprechende Vorstellungen des
Beschuldigten nahe.

  

In Brand gesetzt im Sinne einer schweren Brandstiftung ist ein Gebäude, wenn es so vom Feuer erfasst ist,
dass es selbstständig ohne Fortwirken des Zündstoffs weiterbrennt. Hierbei ist es erforderlich, dass sich
der Brand auf Gebäudeteile ausweiten kann, die für den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes
von wesentlicher Bedeutung sind. Für ein vorsätzliches Handeln muss der Beschuldigte es zum Zeitpunkt
der Brandsetzung zumindest für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen haben, dass sich die
Flammen auf wesentliche Gebäudeteile ausbreiten. In seinem Urteil vom 10. Juli 2014 (3 StR 210/14)
stellte sich dem Bundesgerichtshof die Frage, welche Anforderungen an einen entsprechenden Vorsatz zu
stellen sind. Der Beschuldigte schüttete Verdünner auf dem Boden eines Schafzimmers aus und zündete
diesen an. Der Beschuldigte war über die Stichflamme erschrocken und versuchte den Brand mit einer
Decke zu löschen. Das Landgericht lehnte den Vorsatz des Beschuldigten ab, ohne dies näher auszuführen.
Nach Auffassung des Bundesgerichthofs hätte das Landgericht die Ablehnung des Vorsatzes jedoch
weitergehend begründen müssen. Grund hierfür ist die Gefährlichkeit des Anzündens einer
hochbrennbaren Flüssigkeit im Inneren eines Gebäudes. Diese legt Vorstellungen des Beschuldigten
bezüglich den Auswirkungen des Anzündens nahe.
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